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Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Unterzett-

litz“ und 5. Änderung des Flächennutzungsplans Bad Staffelstein im Paral-

lelverfahren 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das AELF Coburg – Kulmbach nimmt zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung: 

 

Bereich Forsten 
Ansprechpartner Elias Rank, Kronacher Straße 23, 96215 Lichtenfels, Tel.: 09221 50073026 

Von dem Vorhaben ist kein Wald i.S.d. § 2 Bundeswaldgesetz (BWaldG) i.V.m. 

Art. 2 Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG) betroffen, es sind keine waldrechtli-

chen Belange berührt.  

 

Es gibt keine Einwände des Bereichs Forsten. 

 

Hinweise: 

Erfahrungsgemäß erreichen Waldbäume im hiesigen Bereich Baumhöhen von 25-

30 m. Innerhalb dieser Baumfallzone besteht im Falle eines Umsturzes von Bäu-

men ein erhöhtes Risiko für Gebäude und Sachwerte. Der Abstand des geplanten 

Solarparks zu dem benachbarten Waldbestand beträgt weniger als 25 m und liegt 

somit im Fallbereich des benachbarten Waldbestandes. Für die Anlage ist des-

halb eine potenzielle Gefährdung durch umstürzende Bäume gegeben.  

 

Durch am Waldrand gelegene Anlagen ergeben sich für die angrenzenden Wald-

besitzer dauerhaft erhebliche Mehrbelastungen. Diese setzen sich wie folgt zu-

sammen: 

• Bewirtschaftungserschwernisse, u. a. in Form von erhöhten Sicherheits-
aufwendungen bei grenznahen Baumfällungen,  
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• regelmäßige Sicherheitsbegänge aufgrund einer erhöhten Verkehrssiche-
rungspflicht 

• ein höheres Haftungsrisiko bei etwaigen Sachschäden 

Durch eine dinglich gesicherte Haftungsausschlusserklärung (§ 1018 Bürgerliches 
Gesetzbuch; Grunddienstbarkeit) kann der jeweilig betroffene Waldbesitzer hin-
sichtlich privatrechtlicher Schadensersatzforderungen von der Haftung freigestellt 
werden. 

 
 
Bereich Landwirtschaft 
Ansprechpartner: Stephan Poersch, Trendelstr. 7, 95326 Kulmbach (Tel.: 09221/5007-1221) 

 

1) Grundsätzliche Bewertung: 

 

Aus landwirtschaftlich-fachlicher Sicht wird das gesamte Vorhaben grund-

sätzlich abgelehnt. 

Die Ackerzahlen der überplanten Flächen liegen mit ca. 45 leicht über dem 

Landkreisdurchschnitt und nur knapp unter dem bayrischen Durchschnitt 

von 47, (vgl. Landkreis Kronach mit 28), die Erzeugungsbedingungen wer-

den aus agrarstruktureller Sicht als günstig beurteilt. 

Denn neben der Bonität  werden von uns in die qualitative Bewertung der 

überplanten Flächen auch deren verkehrsmäßige Erschließung, Hängig-

keit, Nord-Süd- Exposition sowie heutzutage insbesondere die Form und 

Größe , also deren maschinelle Mechanisierbarkeit einbezogen. 

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte ist die Planung abzulehnen, da bei 

all diesen Faktoren die beiden einbezogenen Flächen als deutlich über-

durchschnittlich gut einzustufen sind. 

Die Begründung für die Auswahl des Standorts ist deshalb nicht nachzu-

vollziehen, auch wenn er formal das Kriterium „entlang größerer Ver-

kehrstrassen (Schienenwege sowie Autobahnen)“   der in den Leitlinien 

zur Nutzung der Solarenergie in der Region Oberfranken-Ost (LS, Stand 

27.04.2022) aufgeführten Anforderungen für „geeignete“ Flächen erfüllt.  
 
Denn darin wird außerdem die „Vereinbarkeit der Erzeugung von Solar-

strom mit der landwirtschaftlichen Nutzung dieser Flächen“ angestrebt 

werden.“ 

Die vorliegende Planung berücksichtigt dieses Ziel auch nicht ansatz-

weise: 

vielmehr werden die hervorragend zu bewirtschaftenden Ackerflächen 

von knapp 10 ha (!)  künftig ausschließlich zur Energiegewinnung ge-

nutzt. 

Wie damit der Erhalt einer „zukunftsfähigen Landwirtschaft in allen Teilen 

der Region sichergestellt“ werden soll (RP:B.III.2,.2,1-G), kann nicht nach- 

vollzogen werden. 

 

2) Ausgleichsflächen AF 

 

Der Verzicht auf externe AF und die Planung der Heckenstrukturen als 

Umrandung der Vorhabensfläche (ohne die Fläche zu durchschneiden) 

wird von unserer Seite ausdrücklich begrüßt. 

Da der geforderte artenschutzrechtliche Ausgleich (CEF -Maßnahmen) 

noch nicht näher beschrieben und auf die spätere Planung verwiesen wird, 
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können wir uns allerdings noch nicht abschließend äußern und bitten um 

erneute Gelegenheit zur Stellungnahme. 

 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

Mit freundlichen Grüßen, gez. Stephan Poersch, LOR 


